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Beschreibung

Erfindungsgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Mikro-
welleneinspeisung in eine Kammer eines Mikrowel-
lenherds, der einen langgestreckten Einkoppelschlitz 
in einer Kammerwand verwendet, wobei der Einkop-
pelschlitz über einen mit ihm verbundenen, äußeren 
Wellenführungskanal gespeist wird.

Technischer Hintergrund

[0002] Die Dimensionierung von Einkoppelschlitzen 
für die Mikrowelleneinspeisung der erwähnten Art 
verursacht oft eine Reihe von Problemen. Das Errei-
chen einer guten Befestigung, d. h. eines guten gal-
vanischen Kontakts, zwischen dem Wellenzufüh-
rungskanal und der Kammerwand kann wegen der 
Unzugänglichkeit für die Punktschweißmittel proble-
matisch sein, die zur Herstellungszeit in und hinter 
die Schlitzöffnung in Verbindung mit dem Punktver-
schweißen des Welfenführungskanal mit der Kam-
mer eingefügt werden müssen. Wie verständlich ist, 
führt dies zu konstruktiven Beschränkungen.
[0003] Aus technischen Mikrowellengründen ist es 
oft erwünscht, die Breite (die sogenannte Quer-
schnittsbreite) des speisenden Wellenführungska-
nals im ganzen Schlitzbereich zu halten, trotz der Tat-
sache, dass die Breite (Querschnittsbreite) des ge-
wählten Einkoppelschlitzes bedeutend kleiner als die 
Querschnittsbreite des Wellenführungskanals ist. 
Dies kann in Verbindung mit dem erforderlichen 
Punktschweißen hinsichtlich des Plattenbiegens, das 
in Verbindung mit der Herstellung gewünscht wird, 
und auch in Verbindung mit Konzentrationen des Lei-
tungsstroms in der Kammerwandplatte, die dem 
Schlitz im Bereich zwischen den entsprechenden 
Schlitzenden und der dem Wellenführungskanal zu-
geordneten Seitenwandverbindung benachbart ist, 
Probleme verursachen. Das Letztere gilt insbesonde-
re in Verbindung mit einfachen Einkoppelschlitzen 
des so genannten H-Typs und darin, wenn TE10-Mo-
dus-Felder verwendet werden.
[0004] Die CH-A-684373 offenbart einen Mikrowel-
lenherd mit einem Schlitz in Form eines Kreuzes.

Aufgaben der Erfindung

[0005] Eine Hauptaufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, eine Mikrowelleneinspeisung zu 
ermöglichen, die einen verhältnismäßig kleinen Ein-
koppelschlitz verwendet, wobei im Wesentlichen der 
Typ von Feldmustern erzielt wird, die mittels eines 
Schlitzes mit einer kleinen Querschnittshöhe vorge-
sehen werden können, trotz der Tatsache, dass der 
verwendete, speisende Wellenführungskanal eine 
beträchtlich größere Querschnittshöhe als der ver-
wendete Einkoppelschlitz hat.
[0006] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-

dung besteht darin, die vorstehend beschriebenen 
Probleme im Wesentlichen zu vermeiden.
[0007] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, eine Mikrowelleneinspeisung mit 
steigender Flexibilität hinsichtlich des Aufbauent-
wurfs des Einkoppelschlitzes in der Kammerwand 
und der Verbindung des Einkoppelschlitzes mit dem 
speisenden Wellenführungskanal zu ermöglichen.
[0008] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, eine Mikrowelleneinspeisung zu 
ermöglichen, die einen zusätzlichen konstruktiven 
Freiheitsgrad hinsichtlich der Wirkung der Wand-
stromverteilung im Schlitzbereich und der dabei auf-
tretenden Erregung der Kammer und des Heizungs-
musters für bestimmte Lasten vorsieht.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Die oben genannten Aufgaben werden mit 
einer Vorrichtung und einem Verfahren gelöst, die 
bzw. das die Merkmale der beigefügten Ansprüche 
aufweist.
[0010] Die Grundlage der Erfindung besteht daher 
darin, dass es sich mit einfachen Mitteln als möglich 
erwiesen hat, die in Richtung der entsprechenden 
Seitenwände des speisenden Wellenführungskanals 
ausgehende Stromverteilung in den Kammerwand-
bereichen auf jeder Seite des Mikrowellenstrahlungs-
schlitzteils zu beeinflussen. Eine derartige Wirkung 
kann gemäß der Erfindung durch die Schlitzbildung 
der genannten Bereiche des strahlenden Schlitzteils 
erreicht werden, wobei diese Stromwege, die bei Ab-
wesenheit der Schlitzbildung vorhanden sein wür-
den, abgeschnitten werden, was zu einer gleichmäßi-
geren Stromverteilung ohne Stromkonzentrationen in 
den in Frage kommenden Bereichen führt.
[0011] Es hat sich erwiesen, dass eine derartig ge-
änderte Stromverteilung nicht die Erregung der Kam-
merfelder ungünstig beeinflusst, doch das Risiko der 
Überhitzung und Hauptstromverluste in den in Frage 
kommenden Bereichen bedeutend vermindert. Fer-
ner kann diese Wirkung dazu verwendet werden, die 
Erregung und das Erhitzungsmuster der Kammer so-
wie die Impedanzanpassung mit einer Basiskonfigu-
ration als Startpunkt in günstiger Weise einzustellen. 
Mit anderen Worten wird ein Extrafreiheitsgrad ge-
wonnen.
[0012] Die Schlitzanordnung gemäß der Erfindung 
kann als Erweiterung des strahlenden Einkoppel-
schlitzes, d. h. seines Hauptteils, angesehen werden 
und ist derart gestaltet, dass keine wesentliche Mi-
krowellenstrahlung in die Kammer unmittelbar von 
den Extraschlitzbereichen als Ergebnis der Schlitzbil-
dung übertragen wird. Mit anderen Worten haben 
diese zusätzlichen Schlitzbereiche das Wesen von 
zweiten Flächen zur Strahlungshauptfläche des Ein-
koppelschlitzes. Die Schlitze werden damit enger ge-
macht, d. h mit einer kleineren Höhe oder Breite. Dies 
ist deswegen möglich, weil das Überschlagrisiko mi-
nimal ist, weil das elektrische Feld (in der Schlitzebe-
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ne) in den in Frage kommenden Bereichen seine 
niedrigste Stärke hat und in Richtung auf den strah-
lenden Hauptteil des Einkoppelschlitzes etwas an-
steigt, wie es beispielsweise bei den TE10-Mo-
dus-Feldern vorkommt.
[0013] Hinter jeder zweiten Schlitzfläche ist eine Ta-
sche im speisenden Wellenführungskanal geschaf-
fen, wobei diese Tasche abhängig von der Geometrie 
ein induktives oder kapazitives Glied und auch eine 
kapazitive Strecke zwischen der Kammerwand und 
an der zweiten Schlitzfläche und der entgegenge-
setzten Wellenführungskanalwand bildet. Die Tasche 
funktioniert hinsichtlich der Wellenführung so, als ob 
sie mindestens im Wesentlichen geschlossen wäre, 
d. h. als ob die Extraschlitzbereiche nicht vorhanden 
wären. Dadurch wird es möglich, sowohl das Feldbild 
des Einkoppelschlitzes als auch die Wellenimpedanz 
für die Ausbreitungsweise der Wellenführung zu be-
einflussen.
[0014] Hinsichtlich des geforderten galvanischen 
Kontakts zwischen der Kammer und dem Wellenfüh-
rungskanal hat sich erwiesen, dass die Erfindung 
bessere konstruktive Gelegenheiten für Punkt-
schweißverbindungen mit wechselseitigen Abstän-
den schafft, wodurch Mikrowellenlecks zwischen 
dem Wellenführungskanal und den Kammerplatten 
vermieden werden. In Verbindung damit ist es auch 
wichtig, bei der Verwendung von Mikrowellenfeldern 
des TE10-Typs daran zu denken, dass die Strom-
flussdichte, die in den zweiten Schlitzbereichen auf-
treten kann, verhältnismäßig sehr klein ist, wodurch 
irgendwelche Leckprobleme weiter beseitigt werden.
[0015] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
wird eine Vorrichtung zur Mikrowelleneinspeisung in 
eine Kammer eines Mikrowellenherds vorgesehen, 
wie sie im beigefügten Anspruch 1 definiert ist. Es ist 
ein bevorzugtes Merkmal, dass die Querschnittsbrei-
te des Hauptteils des Einkoppelschlitzes und die 
Querschnittsbreite der Schlitzerweiterungen im We-
sentlichen der Querschnittsbreite des angeschlosse-
nen Wellenführungskanals entsprechen.
[0016] Vorteilhafterweise hat der Einkoppelschlitz 
einen im Wesentlichen rechteckförmigen Hauptteil, 
von dem an jedem verkürzten Ende eine Schlitzer-
weiterung ausgeht. Die Schlitzerweiterungen können 
eine im Wesentlichen konstante Querschnittshöhe, d. 
h. eine im Wesentlichen rechteckige Form, oder alter-
nativ in einer den Hauptteil des Einkoppelschlitzes 
verlassenden Richtung eine abnehmende Quer-
schnittshöhe aufweisen.
[0017] Vorzugsweise ist die Schlitzkante der Kam-
merwand in der Wandebene mindestens in einem 
oberen Übergang zwischen dem Hauptteil des Ein-
koppelschlitzes und der entsprechenden Schlitzer-
weiterung abgerundet. Dadurch wird eine Konfigura-
tion gebildet, die mit einem „schürzenähnlichen" 
Schlitz verglichen werden kann.
[0018] Obwohl es sich als geeignet erwiesen hat, 
dass die betreffenden Schlitzerweiterungen jeweils 
eine Schlitzerweiterung bilden, die von dem unteren 

Kantenbereich des Hauptteils des Einkoppelschlitzes 
ausgehend unmittelbar nach außen ragt, wird der 
Fachmann erkennen können, dass die Schlitzerwei-
terungen in verschiedener Höhe des Schlitzes, bei-
spielsweise oben (umgekehrte „Schürzenkonfigurati-
on") oder symmetrisch auf halber Schlitzhöhe, aus-
gehen können.
[0019] Für einen 2450 MHz-Mikrowellenherd für 
den Haushaltsgebrauch hat es sich als geeignet er-
wiesen, wenn eine wirksame Schlitzquerschnittshö-
he verwendet wird, die typischerweise etwa zehnmal 
größer als die Querschnittshöhe der Schlitzerweite-
rungen ist.
[0020] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung 
wird ein Verfahren gemäß dem beigefügten An-
spruch 9 vorgesehen. Die Schlitzerweiterungen sind 
vorzugsweise derart dimensioniert, dass keine we-
sentliche Mikrowellenstrahlung unmittelbar von den 
Schlitzerweiterungen in die Kammer gelangt.
[0021] Ein bevorzugtes Merkmal ist, dass die Quer-
schnittsbreite der Schlitzerweiterungen derart ge-
wählt ist, dass sie zusammen mit der Querschnitts-
breite des Hauptteils des Einkoppelschlitzes im We-
sentlichen der Querschnittsbreite des angeschlosse-
nen Wellenführungskanals entspricht.
[0022] Es sei darauf hingewiesen, dass es nach 
dem Anordnen der Schlitzerweiterungen auf der Ba-
sis einer Grundfiguration mit einem bestimmten, vor-
gegebenen Schlitzhauptteil möglich ist, die Mikrowel-
leneinspeisung an die bestehenden Vorgaben da-
durch weiter anzupassen, dass die Dimensionen des 
Hauptteils, insbesondere die Querschnittsbreite 
und/oder die Querschnittshöhe, erneut eingestellt 
werden.
[0023] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
ner Ausführung mit Bezug auf die beigefügte Zeich-
nung näher erläutert.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0024] Die Fig. 1 zeigt eine schematische, vertikale 
Teilansicht eines Einkoppelschlitzes in einer Kam-
merseitenwand eines Mikrowellenherds, wobei diese 
Teilansicht die Kammer von innen darstellt.
[0025] Die Fig. 2 zeigt einen schematischen Verti-
kalteilschnitt längs der Linie II-II in Fig. 1.

Ausführungsbeschreibung

[0026] Die Fig. 1 und 2 stellen ein Beispiel einer An-
ordnung eines Einkoppelschlitzes gemäß der Erfin-
dung in einem sonst üblichen Mikrowellenherd für 
Haushaltszwecke dar. Der Einkoppelschlitz 1 (der 
vom Inneren der Kammer 2 aus gesehen ist) ist in ei-
nem geprägten, rechteckförmigen Schlitzwandbe-
reich 3 im unteren Teil einer Kammerwand 4 ange-
ordnet. Der Einkoppelschlitz 1 weist einen rechteck-
förmigen Hauptteil 5 auf, der in seinem unteren Teil 
mit rechteckförmigen Schlitzerweiterungen 6, 7 ver-
sehen ist, die sich zu beiden Seiten des Hauptteils er-
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strecken. Die Verbindung zwischen den betreffenden 
Schlitzeweiterungen 6, 7 und dem Schlitzhauptteil 5
ist oben abgerundet, wie an den Stellen 8, 9 gezeigt 
ist. Die Schlitzerweiterungen 6, 7 erstrecken sich im 
Wesentlichen zu den Seitenwänden des dahinter lie-
genden Wellenführungskanals; diese Seitenwände 
sind durch gestrichelte Linien 10, 11 angedeutet. Die 
Breite des Wellenführungskanals, das ist die Breite 
aV, entspricht der Breite des Prägungsbereichs 3. Die 
wirksame Breite des Einkoppelschlitzes ist aS, näm-
lich die Breite des Hauptteils 5. Die Höhe des Haupt-
teils ist in Fig. 1 mit b bezeichnet.
[0027] Zusätzlich zu den gezeigten Seitenwänden 
10, 11 hat der Wellenführungskanal eine Vorderwand 
13, die mit der Kammerwand 4 galvanisch verbunden 
ist und dieser folgt, und eine Rückwand 14, deren un-
terster Teil schräg nach vorn und unter den Einkop-
pelschlitz 1 verläuft, wobei eine gerade, untere Kante 
19 des Schlitzes gebildet wird, die mit der Unterseite 
des Kammerbodens 15 verbunden ist.
[0028] Wie die Fig. 2 zeigt, ist eine besondere Ta-
sche 17 mit einem sich erweiternden Volumen C hin-
ter jeder Schlitzerweiterung 6, 7 zwischen der Rück-
wand 14 des Wellenführungskanals und dem „schür-
zenähnlichen" Teil des Wandbereichs 3 (s. Fig. 1) mit 
der dahinter und über der Schlitzerweiterung liegen-
den Vorderwand 13 des Wellenführungskanals gebil-
det. Wie oben erwähnt wurde, beeinflusst der Aufbau 
der genannten Tasche die Mikrowellenverhältnisse.
[0029] Der Wellenführungskanal ist mit der Kammer 
mittels einer Anzahl von Punktschweißungen verbun-
den. Die Seitenwände 10 und 11 des 11 Wellenfüh-
rungskanals sind mit der Worderwand 13 des Wellen-
führungskanals (und daher indirekt mit der Kammer-
wand 4) durch vertikale Reihen aus Punktschweißun-
gen 21, 22 verbunden. Die Vorderwand 13 des Wel-
lenführungskanals ist an ihrem Boden mit dem 
Wandbereich 3 über der oberen Kante des Schlitz-
hauptteils 5 durch eine horizontale Reihe aus Punkt-
schweißungen 23 verbunden. Schließlich ist der un-
tere Endteil 25 der Rückwand 14 des Wellenfüh-
rungskanals mit dem überlappenden Kammerboden 
15 mittels einer horizontalen Reihe aus Punktschwei-
ßungen (von denen eine mit 27 bezeichnet ist) ver-
bunden, die längs des ganzen Wandbereichs 3, d. h. 
längs der ganzen Breite des Wellenführungskanals, 
verlaufen.
[0030] Alle erwähnten Punktschweißungen sind 
vom Herstellungsstandpunkt her leicht zu erreichen 
und haben bewiesen, dass sie einen voll ausreichen-
den, galvanischen Kontakt und eine Abdichtung ge-
gen Mikrowellenlecks vorsehen. In Verbindung damit 
ist von besonderer Bedeutung, das der Mangel an 
Punktschweißungen in den „schürzenähnlichen Tei-
len" des Wandbereichs 3 keine Probleme verursa-
chen konnte. Dies gilt besonders dann, wenn nicht-
punktgeschweißte Strecken kieiner als ¼ der freien 
Mikrowellenlänge sind.
[0031] Es ist vorteilhaft, den Einkoppelschlitz in üb-
licher Weise mit einer Schutzplatte, beispielsweise 

einer Mikanitplatte, abzudecken, wie sie mit 31 in 
Fig. 2 bezeichnet ist.
[0032] Diese Platte ist derart dimensioniert, dass sie 
abdichtend in den geprägten Wandbereich 3 einge-
passt ist, während sie mit dem Kammerboden 15 ver-
bunden ist, so dass eine ebene Kammerwand und 
ein attraktives Gesamtbild erzielt werden. Die 
Schutzplatte 31 ist in geeigneter Weise mit Hilfe von 
Schrauben befestigt, die in Löchern 33 des Wandbe-
reichs 3 festgelegt sind, wobei gleichzeitig eine Extra-
verbindung und ein galvanischer Kontakt zwischen 
der Kammerwand 4 und der dahinter liegenden Wel-
lenführungskanalwand 13 erzielt werden.
[0033] Die folgenden Dimensionierungen sind als 
Beispiel für eine Dimensionierung eines Aufbaus ge-
mäß den Fig. 1 und 2 eines für den Haushaltsge-
brauch bestimmten Mikrowellenherds vorgesehen:
– Querschnittshöhe des Wellenführungskanals etwa 
105 mm,
– Querschnittshöhe des Einkoppelschlitzes etwa 80 
mm,
– Querschnittsbreite der Schlitzerweiterung etwa 13 
mm,
– Querschnittshöhe der Schlitzerweiterung etwa 2 
mm.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Einspeisung von Mikrowellen 
in eine Kammer (2) eines Mikrowellenherds, wobei 
die Vorrichtung einen in einer Kammerwand (4) ange-
ordneten, langgestreckten Einkoppelschlitz (1) und 
einen mit diesem verbundenen, äußeren Wellenfüh-
rungskanal (13, 14) aufweist und der langgestreckte 
Einkoppelschlitz eine senkrecht zur Längsrichtung 
des Einkoppelschlitzes stehende Schlitzquerschnitts-
höhe (b) hat, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Einkoppelschlitz (1) einen langgestreckten Schlitz-
hauptteil (5) aufweist, der an seinen Längsenden je-
weils eine Schlitzerweiterung (6, 7) hat, deren Quer-
schnittshöhe wesentlich kleiner als die Querschnitts-
höhe (b) des langgestreckten Schlitzhauptteils (5) 
des Einkoppelschlitzes (1) ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der langgestreckte Schlitzhaupt-
teil (5), von dem jede Schlitzerweiterung (6, 7) aus-
geht, des Einkoppelschlitzes (1) im Wesentlichen 
rechteckförmig ausgebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass jede Schlitzerweiterung (6, 7) 
im Wesentlichen rechteckförmig ausgebildet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass jede Schlitzerweiterung (6, 7) 
eine Querschnittshöhe aufweist, die ausgehend vom 
langgestreckten Schlitzhauptteil (5) des Einkoppel-
schlitzes (1) abnimmt.
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5.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,  
dass die Kammerwand (4) eine Wandebene hat, die 
eine zwischen der Wandebene und dem Einkoppel-
schlitz (1) angeordnete Schlitzkante aufweist, und  
dass die Schlitzkante der Kammerwand (4) zur Wan-
debene hin mindestens in einem oberen Übergang 
(8, 9) zwischen dem langgestreckten Schlitzhauptteil 
(5) des Einkoppelschlitzes (1) und der entsprechen-
den Schlitzerweiterung (6, 7) abgerundet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Quer-
schnittsbreite (aS) des langgestreckten Schlitzhaupt-
teils (5) des Einkoppelschlitzes (1) und die Quer-
schnittsbreiten der Schlitzerweiterungen (6, 7) der 
Breite (aV) des angeschlossenen Wellenführungska-
nals (13, 14) entsprechen.

7.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Einkop-
pelschlitz (1) einen Unterkantenbereich aufweist und 
dass jede Schlitzerweiterung (6, 7) eine Erweiterung 
bildet, die sich vom Unterkantenbereich des langge-
streckten Schlitzhauptteils (5) des Einkoppelschlitzes 
(1) unmittelbar nach außen erstreckt.

8.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der langge-
streckte Schlitzhauptteil (5) des Einkoppelschlitzes 
(1) eine Querschnittshöhe (b) aufweist, die typischer-
weise zehnmal größer als die Querschnittshöhe der 
Schlitzerweiterungen (6, 7) ist.

9.  Verfahren zur Einspeisung von Mikrowellen in 
eine Kammer (2) eines Mikrowellenherds über einen 
langgestreckten Einkoppelschlitz (1), der über einen 
äußeren Wellenführungskanal (13, 14) gespeist wird, 
wobei ein langgestreckter Schlitzhauptteil (5) ver-
wendet wird, dessen wirksame Breite (aS) wesentlich 
kleiner als die Breite (aV) des Wellenführungskanals 
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der langgestreck-
te Einkoppelschlitz (1) dadurch an den Wellenfüh-
rungskanal und an eine gewünschte Kammererre-
gung angepasst wird, dass eine Schlitzeweiterung, 
deren Querschnittshöhe wesentlich kieiner als die 
Querschnittshöhe (b) des langgestreckten Schlitz-
hauptteils des Einkoppelschlitzes (1) ist, jeweils mit 
den entsprechenden Enden des langgestreckten 
Schlitzhauptteils (5) des Einkoppelschlitzes (1) ver-
bunden ist, wobei die Querschnittshöhe (b) senk-
recht zur Längsrichtung steht.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Schlitzerweiterung (6, 7) eine 
solche Breite gegeben wird, dass diese und die Brei-
te (aS) des langgestreckten Schlitzhauptteils (5) des 
Einkoppelschlitzes (1) im Wesentlichen der Breite 
(aV) des angeschlossenen Wellenführungskanals 
entsprechen.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass nach dem Anschluss der 
Schlitzerweiterungen die Dimensionen, insbesonde-
re die Querschnittsbreite (aS), des langgestreckten 
Schlitzhauptteils (5) des Einkoppelschlitzes (1) er-
neut eingestellt werden.

12.  Verfahren nach Anspruch 9, 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schlitzerweiterun-
gen (6, 7) derart dimensioniert werden, dass keine 
wesentliche Mikrowellenstrahlung direkt von den 
Schlitzeweiterungen (6, 7) in die Kammer (2) gelangt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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